
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 260 StPO
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.02.2025

1. (1)Wird der Angeklagte schuldig befunden, so muß das Strafurteil aussprechen:

1. 1.welcher Tat der Angeklagte schuldig befunden worden ist, und zwar unter ausdrücklicher Bezeichnung der

einen bestimmten Strafsatz bedingenden Tatumstände;

2. 2.welche strafbare Handlung durch die als erwiesen angenommenen Tatsachen, deren der Angeklagte

schuldig befunden worden ist, begründet wird, unter gleichzeitigem Ausspruch, ob die strafbare Handlung

ein Verbrechen oder ein Vergehen ist;

3. 3.zu welcher Strafe der Angeklagte verurteilt wird;und zwar diese drei Punkte bei sonstiger Nichtigkeit;

außerdem ist noch beizufügen:

4. 4.welche strafgesetzlichen Bestimmungen auf ihn angewendet wurden;

5. 5.die Entscheidung über die geltend gemachten Entschädigungsansprüche und über die Prozeßkosten.

2. (2)Wird der Angeklagte wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Taten

1. 1.zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, so ist im Anschluss an den Strafausspruch

festzustellen, ob auf eine oder mehrere vorsätzlich begangene Straftaten eine mehr als einjährige

Freiheitsstrafe entfällt, oder

2. 2.zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist im

Anschluss an den Strafausspruch festzustellen, ob auf eine oder mehrere vorsätzlich begangene Straftaten

eine nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten entfällt.

3. (3)Ist die im Abs. 2 genannte Feststellung im Strafurteil unterblieben, so ist sie von Amts wegen oder auf Antrag

eines zur Ergreifung der Nichtigkeitsbeschwerde Berechtigten mit Beschluß nachzuholen. Gegen diesen Beschluß,

der dem Ankläger und dem Angeklagten zuzustellen ist, steht jedem zur Ergreifung der Nichtigkeitsbeschwerde

Berechtigten die binnen vierzehn Tagen einzubringende Beschwerde an das Oberlandesgericht zu. Ist außer über

die Beschwerde noch über eine von wem immer ergriffene Nichtigkeitsbeschwerde zu entscheiden, so

entscheidet der Oberste Gerichtshof auch über die Beschwerde.

In Kraft seit 01.06.2009 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 260 StPO
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


